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Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Morschheim für die Jahre 2025 und 2025 vom 10.10.2025

Der Ortsgemeinderat hat aufgrund von $ 95 Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden
Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisveruvaltung
Donnersbergkreis als Aufsichtsbehörde vom 07.10.2025 - AZ.'.3 / 33 - hiermit bekannt gemacht wird:

31S

$ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden 2025

f . im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Edräge auf 1.733.270 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 1.873.130 €

Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf -139.860 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf -93.990 €

die Einzahlungen aus lnvestitionstätigkeit 0 €
die Auszahlungen aus lnvestitionstätigkeit 0 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus lnvestitionstätigkeit 0 €

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 93.990 €

$ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Dar (laqamfhofren rlor rrnrnaqahonan Krodifo doron Arrfnqhmo zrrr l.rtF.I rrvvrr eJ Jvvvr rv! 
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Finanzierung von lnvestitionen und lnvestitionsförderungsmaß-
nahmen erforderlich ist, wird festgesetzt auf 0 €

$ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigu ngen werden nicht veranschlagt.

$ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

2025
Der Höchstbetrag der Verbindllichkeiten gegenüber der
Einheitskasse wird festgesekt auf

$ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesezt:

2025
Grundsteuer
a) Grundsteuer A auf
b) Grundsteuer B auf
Gewerbesteuer auf

2026

1.789.350 €
1.944.460 €

-155.110 €

-109.630 €

0€
0€
0€

1.994.300 €

500 v.H.
600 v.H.
380 v.H.

60,00 €
90,00 €

120,00 €
600,00 €

109.630 €

2426

2026

2.078.100 €

2026

500 v.H.
600 v.H.
380 v.H.

2026

60,00 €
90,00 €

120,00 €
600,00 €

0€

1

2.

3. Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden

2025

für den ersten Hund
für den zweiten Hund
für den dritten und jeden weiteren Hund
für gefährliche Hunde

2
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$ 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren für die Benutzung von Gemeindeeinrichtungen und der Beiträge für ständige
Gemei ndeei n richtu n gen werden wie folgt festgesetzt:

2025 2026

1. Beiträge zur Unterhaltung von Wirtschaftswegen pro ha 10,00 €

$ 7 Stellenplan

Es gilt der vom Ortsgemeinderat am 07.05.2025 beschlossene Stellenplan

$ 8 Eigenkapital

10,00 €

1.716.124,06 €
1.786.928,29 €
1.646.498,29 €
1.506.638,29 €
1.351.528,29 €
1.207.038,29 €
1.072.558,29 €

Der Stand des Eigenkapitals zum 31 .12.2022 beträgt
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2026 beträgt
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2027 beträgt
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2028 beträgt

Morsch heim, 10.10.2025

gez. Wahl

(Wahl)
Ortsbürgermeister

Hinweis:

a) Der Haushaltsplan 202512026 liegt vom 20.10.2025 bis 29.10.2025 bei der Verbandsgemeinde-
verwaltung Kirchheimbolanden (Neue Allee 2, Rathaus)während der Dienstzeiten öffentlich aus.

b) Satzungen, die unter Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung
zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig
zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder
die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder
jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Gemeindevenrraltung
unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend ge-
rnacht hat.

Hat jemand die Verletzung nach SaV2 [ilr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in
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Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Oberwiesen für die Jahre 2025 und 2026 vom 02.07.2025

g 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden 2025

f . im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf 1.047.SZO €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 1.098.500 €

Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf -50.980 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf -24.040 €

die Einzahlungen aus lnvestitionstätigkeit 0 €
die Auszahlungen aus lnvestitionstätigkeit 80.ö00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus lnvestitionstätigkeit -80.000 €

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 104.040 €

$ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

f)ar (lacamfhatran r{ar rrnrnacohonon Kradila rlaran Ar rfnahma -,,' aAaE
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Finanzierung von lnvestitionen und lnvestitionsförderungsmaß-
nahmen erforderlich ist, wird festgesetzt auf 80.000 €
Der gesamte Betrag dient zur Zwischenfinanzierung.

$ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

$ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

2025
Der Höchstbetrag der Verbindllichkeiten gegenüber der
Einheitskasse wird festgesetzt auf 1.326.300 €

320
Der Ortsgemeinderat hat aufgrund von $ 95 Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden
Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung
Donnersbergkreis als Aufsichtsbehörde vom 24.06.2025 - AZ.'.3 / 33 - hiermit bekannt gemacht wird:

2026

1.080.030 €
1.122.710 €

-42.680 €

-15.760 €

310.000 €
150.000 €
160.000 €

-144.240 €

0€

$ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesezt:

2025
1. Grundsteuer

a) Grundsteuer A auf
b) Grundsteuer B auf

2. Gewerbesteuer auf

70,00 €
100,00 €
130,00 €

anaaLV Z\)

2026

1.376.300 €

2026

345 v.H.
655 v.H.
403 v.H.

2026

70,00 €
100,00 €
130,00 €

345
655
403

v.H.
v.H.
v.H.

3. Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden

2025

für den ersten Hund
für den zweiten Hund
für den dritten und jeden weiteren Hund

-2-
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für gefährliche Hunde 610,00 € 610,00 €

$ 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren für die Benutzung von Gemeindeeinrichtungen und der Beiträge für ständige

Gemeindeeinrichtungen werden wie folgt festgesetzt:
2025 2026

1. Beiträge zur Unterhaltung von Wirtschaftswegen pro ha 10,00 € 10,00 €

$ 7 Stellenplan

Es gilt der vom Ortsgemeinderat am 19.02.2025 beschlossene Stellenplan

$ I Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 3'1

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31

12.2023 beträgt
12.2024 beträgt
12.2025 beträgt
12.2026 beträgt
12.2027 beträgt
12.2028 beträgt

230.250,32€
272.306,24 €
211.606,24 €
160.626,24 €
117.946,24 €
83.806,24 €
61.656,24 €

Oberwiesen, 02.07 .2025 I 10.10.2025

gez. Renz

(Renz)
Ortsbürgermeisterin

Hinweis:

a) Der Haushaltsplan 202512026 liegt vom 20.10.2025 bis 29.10.2025 bei der Verbandsgemeinde-
verwaltung Kirchheimbolanden (Neue Allee 2, Rathaus)während der Dienstzeiten öffentlich aus.

b) Satzungen, die unter Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung

zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig

zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder
die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder
jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Gemeindeverwaltung

unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend ge-

macht hat.

u^+ iamanÄ Äia \/arla+2.na nanh Qa+z 1 hlr ? nalland nomanhf cn kann ar tnh nanh Ahlrrrf rlor inI ldtJElllqllu vls vgllsGullv llqwlt vaG L rrr' a Yvt(vr

Satz '1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.



3il.
Jahresabschluss 2023 der Ortsgemeinde Bennhausen

Der Ortsgemeinderat Bennhausen hat in seiner Sitzung am 09.10.2025 folgenden
Beschluss gefasst, der hiermit gem. S 114 Abs. 2 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz
vom 31,01.1994 (GVBI. S. 153) in der derzeit gelten Fassung bekannt gemacht wird:

Der Jahresabschluss für das Jahr 2023 wird wie folgt festgestellt und genehmigt:

Erträge 283.173,45 €
Aufwendungen 255.809,77 €

Jahresergebnis (Jahresüberschuss / J€hres{e"h+b€+rag) 27.363,68 €

Bilanzsumme Aktiva / Passiva 1.700.843,07 €,

Dem Ortsbürgermeister und der Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde sowie den
Beigeordneten, soweit diese einen Geschäftsbereich leiten oder den Bürgermeister
(Ortsbürgermeister) veftreten haben, wird Entlastung erteilt.

Der Jahresabschluss 2023 mit Rechenschaftsbericht liegt in der Zeit von 20.10.2025 bis
31.10.2025 während der Dienstzeiten bei der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheim-
bolanden (Rathaus, Zimmer 116) öffentlich aus.

Kirchheimbolanden, 17 .10.2025
Ve rba nd sgeme i ndevenrua ltu ng

gez. Wienpahl

(Wienpahl)
Bürgermeisterin



Stadt Kirchheim bolanden
Az;31511 223108

Bekanntmachung

Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB);
lnkrafttreten des Bebauungsplans der lnnenentwicklung nach S 13a BauGB
,,Erzbergerstraße", der Stadt Kirchheimbolanden

1. Aufgrund des $ 10 des Baugesetzbuches BauGB in der aktuellen Fassung der
Bekanntmachung vom 03.11 .2017 (BGBI. I S. 3634) sowie S 88 der
Landesbauordnung vom 24.11.1998 (GVBI. S. 365) in der zurzeit gültigen
Fassung i.V.m. $ 9 Abs, 4 BauGB, wird hiermit bekannt gemacht, dass der
Stadtrat Kirchheimbolanden am 25.06.2025 den Bebauungsplan
,,Erzbergerstraßen' als Satzung beschlossen hat.

2. Satzung
Der Stadtrat Kirchheimbolanden hat aufgrund des $ 24 der Gemeindeordnung für
Rheinland-P'falz vom 31.01.1994 (GVBI. S. 153) in der zurzeil gültigen Fassung
und des S 10 des Baugesetzbuchs BaUGB in der aktuellen Fassung der
Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBI. I S. 3634), sowie des $ 88 der
Landesbauordnung LBauO vom24.11.1998 (GVBI. S.365) in der zurzeit gültigen
Fassung i.V.m. S 9 Abs, 4 BauGB, äffi 25.06.2025 den Bebauungsplan der
lnnenentwicklung gem. $ 13a BaUGB für das Teilgebiet ,,Erzbergerstraßeo' als
Satzung beschlossen.

sl
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans ,,Erzbergerstraße" umfasst
die Flurstücke Plan-Nrn.: 408 I 4, 1390 / 2, 1390 I 8, 1408 I 3, 1411 I 5, 1411 I 6,
1411 I 16, 1411 I 17, 1411 I 18, 1411 I 19, 1411 I 21, 1411 I 22, 1411 I 23, 1411 I
24, 1412 I 2, 1412 I 3, 1412 I 4, 1412 I 8, 1412 I 9, 1412 I 10, 1412 I 11, 1412 I 21,
1412 I 24, 1412 I 25, 1412 I 26, 1413, 1415 I 3, 1415 I 4, 1415 I 5, 1415 I 6, 1415 I
7, 1415 I 8, 1415 I 9, 1415 I 10, 1415 I 11, 1415 I 12, 1415 I 13, 1415 I 16, 1415 I
17,1415/ 18, 1415 124,1415/36, 1415 I 37,1415/38, 1415 I 39,1415 I 40,
1415 I 42, 1415 146 und 1415 149 (vollständig oder teilweise), in der Gemarkung
Kirchheimbolanden.

s2
Bestandteil der Satzung ist die Bebauungsplanurkunde vom Mai 2025 mit den
dazu gehörenden textlichen Festsetzungen, Teil 1 bauplanungsrechtliche
Festsetzungen, Teil2 bauordnungsrechtliche Festsetzungen (Gestaltungssatzung
gem. S I Abs, 4 BauGB und $ 88 Abs. 1 und 6 LBauO),

s3
Der Bebauungsplan wird mit der Bekanntmachung nach $ 10 Baugesetzbuch
rechtsverbindlich.

ä33
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Kirchheimbolanden, den 14. 10.2025

gez. Muchow
Stadtbürgermeister

Ausfertigung:
Der Bebauungsplan, bestehend aus
- Planurkunde vom Mai 2025 und
- textlichen Festsetzungen
stimmt in allen seinen Bestandteilen mit dem Willen des Stadtrates überein

Das für die Satzung vorgeschriebene gesetzliche Verfahren wurde eingehalten.
Die Satzung wird hiermit ausgefertigt und die Verkündung im Amtsblatt der
Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden angeordnet.

Kirchheimbolanden, den 1 4.10.2025

gez. Muchow
Stadtbürgermeister

3. Der Bebauungsplan mit textlichen Festsetzungen und Begründung kann ab sofort
bei der Verbandsgemeindevenrualtung Kirchheimbolanden, Rathaus, Zimmer 210,
während der Dienststunden (montags und dienstags von 8,00 Uhr bis 12.00 Uhr
und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, mittwochs von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr, donnerstags
von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr und freitags von 8.00 Uhr
bis 12.00 Uhr) von jedermann eingesehen werden.

4. Auf die Vorschriften des $ 44 Abs, 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über die
fristgemäße Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe in
eine bisher zulässige Nutzung durch diesen Bebauungsplan und über das
Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen.

5. Unbeachtlich sind:
1. eine nach $ 214 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort

bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften und
2. eine unter Berücksichtigung des $ 214 Abs, 2 BauGB beachtliche Verletzung der

Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des
Flächennutzungsplans und

3. nach $ 214 Abs.3 Satz 2 BaUGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs,
wenn sie nicht innerhalb von einem Jahr seit Bekanntmachung der Satzung
schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden sind. Der
Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist dazulegen.

6. Gemäß S 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) vom
31.0'1.1994 (GVBI. S. 153) in der derzeit gültigen Fassung, wird auf folgendes
hingewiesen:

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der
Gemeindeordnung oder auf Grund der Gemeindeordnung erlassener Vorschriften

*i 3pl
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zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von
Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die
Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,
oder

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss
beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- und
Formvorschriften gegenüber der Gemeindevenrualtung unter Bezeichnung des
Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht
hat. Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann
auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung
geltend machen.

Kirchheimbolanden, den 1 7 .10.2025

gez. Muchow
Stadtbürgermeister



326
Bekanntmachung der Kreiswahlleitung

für den Wahlkreis 40 Donnersberg

Wahl zum 19. Landtag Rheinland-Pfalz am Sonntag, dem 22.Mär22026;
Aufforderu n g zur Einreich u n g von Wa h lkreisvorsch lägen

Am Sonntag, dem 22. Mär22026, findet die Wahl der Abgeordneten zum 19. Landtag
Rheinland-Pfalz statt.

Die Parteien, mitgliedschaftlich organisierten Wählervereinigungen und
berechtigten, die einen Wahlkreisvorschlag einreichen wollen, werden

$ 26 Landeswahlordnung (LWO) aufgefordert,

der Kreiswahlleitung des Wahlkreises

Stimm-
gemäß

40 Donnersberg

ln 67292 Kirchheimbolanden, Uhlandstraße 2

möglichst frühzeitig,

spätestens am 75. Tag vor der Wahl - Dienstag, 06. Januar 2026 - bis 18 Uhr,

die Wahlkreisvorschläge mit den in $ 41 Abs. 2 LWahlG benannten Nachweisen schriftlich
einzureichen (S 36 LWahlG - Einreichungsfrist).

Die Wahlkreisvorschläge einschließlich der vorgeschriebenen Anlagen sollen möglichst
frühzeitig eingereicht werden. Stellt die Kreiswahlleitung Mängel fest, so benachrichtigt
sie/er sofort die Vertrauensperson und fordert sie auf, behebbare Mängel noch vor Ablauf
der vorgenannten Einreichungsfrist zu beseitigen (S 41 Abs. 1 Satz 2 Landeswahlgesetz
(LWahlG)). Nach Ablauf der Einreichungsfrist können nur noch Mängel an sich gültiger
Wahlvorschläge behoben werden ($ 41 Abs. 2 LWahlG)'

Rechtsgrundlagen für die Beteiligung an der Wahl mit Wahlvorschlägen und für das
Wahlvorschlagsverfahren sind insbesondere die SS 32 bis 43 LWahlG sowie die $$ 26 bis
32 der Landeswahlordnung (LWO).

lm Einzelnen ist bei der Aufstellung und Einreichung von Wahlkreisvorschlägen
Folgendes zu beachten:

1. Wahlvorschlagsrecht

Nach S 33 LWahlG können Wahlkreisvorschläge von Parteien, von mitgliedschaftlich
organisierten Wählervereinigungen und auch von stimmberechtigten Personen
(Stimmberechtigte) eingereicht werden.

Eine Partei oder Wählervereinigung kann in jedem Wahlkreis nur einen Wahlkreisvorschlag
einreichen (S 33 Abs. 2 LWahlG).

'U6
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Wahlvorschläge von Parteien und Wählervereinigungen müssen den Namen der
einreichenden Partei oder Wählervereinigung und, sofern sie eine Kurzbezeichnung
verwenden, auch diese enthalten. BeiWahlkreisvorschlägen von Stimmberechtigten ist ein
Kennwort anzugeben (S 33 Abs. 3 LWahlG).
Der Wahlkreisvorschlag muss den Namen des Bewerbers enthalten. Neben dem Bewerber
kann ein Ersatzbewerber aufgeführt werden (S 34 Abs. 1 LWahlG).

ln jedem Wahlvorschlag sollen eine Vertrauensperson und eine stellvertretende
Vertrauensperson bezeichnet werden, die berechtigt sind, verbindliche Erklärungen zum
Wahlvorschlag abzugeben und entgegenzunehmen. Fehlt diese Bezeichnung, so gilt die
Person, die als erste unterzeichnet hat, als Vertrauensperson und diejenige, die als zweite
unterzeichnet hat, als stellvertretende Vertrauensperson (S 33 Abs, 5 LWahlG).

2. Anforderungen an die Bewerber und Ersatzbewerber

Als Bewerber oder Ersatzbewerber in einem Wahlkreisvorschlag einer Partei oder
Wählervereinigung kann nur vorgeschlagen werden, wer

- nach $ 32 LWahlG wählbar ist,

- nicht Mitglied einer anderen Parteioder Wählervereinigung ist ($ 37 Abs. 1 Satz 1 und 2
LWahlG),

- in einer Mitgliederversammlung oder in einer besonderen oder allgemeinen
Vertreterversammlung nach $ 37 Abs. 3 LWahlG einzeln in geheimerAbstimmung hierzu
gewählt worden ist,

- seine Zustimmung dazu schriftlich erteilt hat; die Zustimmung ist unwiderruflich
(S 33 Abs. 4 LWahlG).

Ein Bewerber oder Ersatzbewerber kann nur in einem Wahlkreis und hier nur in
einem Wahlkreisvorschlag benannt werden (S 34 Abs. 2 LWahlG).

3. lnhalt und Form der Wahlkreisvorschläge

Der Wahlkreisvorschlag soll nach dem Muster der Anlage 9 zur Landeswahlordnung
eingereicht werden. Er muss nach $ 28 LWO in Maschinen- oder Druckschrift folgende
Angaben enthalten

- den Familiennamen, die Vornamen, den Beruf oder Stand, den Tag der Geburt, den
Geburtsort und die Anschrift (Hauptwohnung) des Bewerbers sowie

- den Namen der einreichenden Partei oder Wählervereinigung und, sofern sie eine
Kurzbezeichnung verwendet, auch diese, bei Wahlkreisvorschlägen von
Stimmberechtigten deren Kennwort.

Er soll ferner Namen und Anschriften der Vertrauensperson und der stellvertretenden
Vertrauensperson enthalten.

Wahlkreisvorschläge von Parteien und Wählervereinigungen müssen von mindestens drei
Mitgliedern des Vorstandes des Landesverbandes, darunter dem Vorsitzenden oder seinem
Stellvertreter, persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein. Besteht kein
Landesverband, so müssen die Wahlkreisvorschläge von den Vorständen der
nächstniedrigen Gebietsverbände, in deren Bereich der Wahlkreis liegt, gemäß dem
vorstehenden Satz untezeichnet sein.
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Bei Wahlkreisvorschlägen von Stimmberechtigten haben drei stimmberechtigte
Unterzeichner des Wahlvorschlags ihre Unterschriften auf dem Wahlkreisvorschlag selbst
zu leisten.

4. Feststellung der Parteieigenschaft / Eigenschaft als Wählervereinigung

4.1 Satzung, Programm und satzungsgemäße Bestellung

Zur Einreichung von Wahlvorschlägen müssen Parteien, die im Landtag Rheinland-Pfalz
oder im Deutschen Bundestag und Wählervereinigungen, die im Landtag Rheinland-Ptalz
seit deren letzter Wahl nicht ununterbrochen vertreten sind,

- ihre schriftliche SaEung,

- ihr schriftliches Programm und

- die satzungsgemäße Bestellung des Vorstandes

spätestens bis zum Ende der Einreichungsfrist nachweisen können.

4.2 Weitere Nachweise über die Parteieigenschaft / Eigenschaft als mitgliedschaftlich
organisierte Wählerverei nig ung

Dem Wahlvorschlag einer Partei sollen Nachweise über die Parteieigenschaft nach g 2 Abs.
1 Satz 1 des Parteiengesetzes und dem Wahlvorschlag einer Wählervereinigung
Nachweise über die Eigenschaft als mitgliedschaftlich organisierte Wählervereinigung
beigefügt werden (S 33 Abs. 1 S. 3 LWahlG).

4.3 Einreichungsadressat

Die erforderlichen Unterlagen können zentral beim Landeswahlleiter eingereicht werden,
der diese dann an die Kreiswahlleitungen weiterleitet. Die jeweiligen Wahlausschüsse
stellen dann die Parteieigenschaft unabhängig voneinander fest.

5. Unterstützungsunterschriften für Wahlkreisvorschläge

Wahlkreisvorschläge von Parteien, die im Landtag Rheinland-Pfalz oder im
Deutschen Bundestag und Wählervereinigungen, die im Landtag Rheinland-Pfalzseit deren
letzter Wahl nicht ununterbrochen vertreten sind, sowie Wahlkreisvorschläge von
Stimmberechtigten müssen nach $ 34 Abs. 3 Satz 3 LWahlG i. V. m. $ 28 Abs. 4 LWO von
mindestens

1 25 Stimmberechtigten des Wahlkreises

persönlich und handschriftlich untezeichnet sein; die Stimmberechtigung muss im Zeitpunkt
der Unterzeichnung gegeben sein und ist bei Einreichung der Wahlkreisvorschläge
nachzuweisen.
Wahlkreisvorschläge von Parteien und Wählervereinigungen dürfen erst nach
Aufstellung des Bewerbers durch eine Mitglieder- oder Vertreterversammlung
unterzeichnet werden. Vorher geleistete Unterschriften sind ungültig.

Die Unterschriften sind auf amtlichen Formblättern, die von der Kreiswahlleitung auf
Anforderung kostenfrei in Papierform, darüber hinaus auch nicht veränderbar als
Druckvorlage oder elektronisch (PDF), bereitgestellt werden, zu erbringen.
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Bei der Anforderung sind Familienname, Vornamen und Anschrift (Hauptwohnung) des
vorzuschlagenden Bewerbers anzugeben.

Als Bezeichnung des Trägers des Wahlvorschlags, der den Wahlvorschlag
einreichen will, sind außerdem bei Parteien und Wählervereinigungen deren
Namen und, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwenden, auch diese, bei
Wa h lkreisvorsch lägen von Stimmberechtigten deren Ken nwort anzugeben.

Parteien und Wählervereinigungen haben ferner die Aufstellung des Bewerbers in einer
Mitglieder- oder einer besonderen oder allgemeinen Vertreterversammlung nach
$ 37 LWahlG zu bestätigen.

Die Stimmberechtigten, die einen Wahlkreisvorschlag unterstützen, müssen die
Erklärung auf dem Formblatt persönlich und handschriftlich unterzeichnen; neben der
Unterschrift sind Familienname, Vornamen, Tag der Geburt und Anschrift
(Hauptwohnung) des Unterzeichners sowie der Tag der Unterzeichnung anzugeben (S 28
Abs,4Nr.2LWO).

Die Stimmberechtigten, die einen Wahlkreisvorschlag unterstützen, müssen die Erklärung
auf dem Formblatt persönlich und handschriftlich unterzeichnen; neben der Unterschrift sind
Familienname, Vornamen, Tag der Geburt und Anschrift (Hauptwohnung) des
Unterzeichners sowie der Tag der Unterzeichnung anzugeben (S 28 Abs. 4 Nr. 2 LWO).
Für jeden Unterzeichner ist auf dem Formblatt oder gesondert eine Bescheinigung der
Gemeindeverwaltung, bei der er im Wählerverzeichnis einzutragen ist, beizufügen, dass er
im Zeitpunkt der Untezeichnung im betretfenden Wahlkreis stimmberechtigt ist. Gesonderte
Bescheinigungen des Stimmrechts sind vom Träger des Wahlvorschlags bei der
Einreichung des Wahlkreisvorschlages mit den Unterstützungsunterschriften zu verbinden.
Wer für einen anderen eine Bescheinigung des Stimmrechts beantragt, muss nachweisen,
dass der Betreffende den Wahlkreisvorschlag unterstützt (S 28 Abs. 4 Nr. 3 LWO).
Die gültigen Unterschriften und Bescheinigungen des Stimmrechts der Untezeichner
müssen bei der Einreichung der Wahlkreisvorschläge vorliegen. Sie können nach Ende der
Einreichungsfrist grundsätzlich nicht nachgereicht werden, es sei denn, der Nachweis kann
infolge von Umständen, die der Wahlvorschlagsberechtigte nicht zu vertreten hat, nicht
rechtzeitig erbracht werden. Ein Stimmberechtigter darf nur einen Wahlkreisvorschlag
unterzeichnen; hat jemand mehrere Wahlkreisvorschläge unterzeichnet, so ist seine
Unterschrift auf allen weiteren Wahlkreisvorschlägen ungültig (S 34 Abs. 3 LWahlG, $ 28
Abs.4Nr.4LWO).

Den Wahlvorschlagsträgern wird empfohlen, über die gesetzlich geforderte Mindestzahl
hinaus vorsorglich weitere Unterschriften für den Fall vorzulegen, dass nicht alle
Unterschriften als gültig anerkannt werden können.

6. Verbot der Listenverbindung

Die Verbindung von Wahlvorschlägen mehrerer Parteien oder Wählervereinigungen ist
gemäß $ 38 LWahlG nicht zulässig.

7. Anlagen zum Wahlkreisvorschlag

Dem Wahlkreisvorschlag sind gemäß $ 28 Abs. 5 LWO beizufügen

- die Erklärung des vorgeschlagenen Bewerbers, dass er seiner Aufstellung zustimmt und
dass er für keinen anderen Wahlkreis seine Zustimmung zut Benennung als Bewerber
oder Ersatzbewerber gegeben hat. Sowie bei Wahlkreisvorschlägen von Parteien und
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Wählervereinigungen die nach $ 37 Abs. 5 Satz 3 und 4 LWahlG vorgeschriebene
Versicherung an Eides statt des vorgeschlagenen Bewerbers gegenüber der
Kreiswahlleitung, dass er nicht Mitglied einer anderen als der den Wahlvorschlag
einreichenden Partei oder Wählervereinigung ist, jeweils nach dem Muster der Anlage
11,

eine Bescheinigung der zuständigen Gemeindevenrualtung nach dem Muster derAnlage
12zur Landeswahlordnung, dass der vorgeschlagene Bewerber wählbar ist, sowie

beiWahlkreisvorschlägen von Parteien und Wählervereinigungen eine Ausfertigung der
Niederschrift über die Beschlussfassung der Mitglieder- oder Vertreterversammlung, in
der der Bewerber aufgestellt worden ist, mit den nach $ 37 Abs. 5 Satz 2 LWahlG
vorgeschriebenen Versicherungen an Eides statt; die Niederschrift soll nach dem Muster
der Anlage 13 zur Landeswahlordnung gefertigt, die Versicherung an Eides statt nach
dem Muster der Anlage 14 zur Landeswahlordnung abgegeben werden.

BeiWahlkreisvorschlägen von Parteien, die im Landtag Rheinland-Pfalz oder im Deutschen
Bundestag und Wählervereinigungen, die im Landtag Rheinland-Pfalz seit deren letzter
Wahl nicht ununterbrochen vertreten sind, und Wahlkreisvorschlägen von
Stimmberechtigten sind außerdem beizufügen:

- die erforderliche Zahl an Unterstützungsunterschriften nebst Bescheinigungen des
Stimmrechts der Unterzeichner,

- die schriftliche Satzung der Partei oder Wählervereinigung, ihr schriftliches Programm
und der Nachweis über die satzungsgemäße Bestellung des Vorstandes des
Landesverbandes oder, wenn ein solcher nicht besteht, der Vorstände der
nächstniedrigen
Gebietsverbände, in deren Bereich der Wahlkreis liegt,

- die Nachweise über die Parteieigenschafi nach $ 2 Abs. 1 Satz 1 des Parteiengesetzes
oder die Nachweise über die Eigenschaft als mitgliedschaftlich organisierte
Wählervereinigung.

8. Vordrucke zur Einreichung von Wahlkreisvorschlägen

Die zur Einreichung von Wahlkreisvorschlägen erforderlichen Vordrucke werden auf
Anforderung von der Kreiswahlleitung kostenfrei geliefert; dies kann auch durch
elektronische Bereitstellung erfolgen.

9. Gesetzliche Grundlagen

Gesetzliche Grundlagen für die Durchführung der Landtagswahl 2026 sind

- das Landeswahlgesetz (LWahlG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 24.
November 2A04 (GVBI. S. 519), zuletzt geändert durch das Achte Landesgesetz zur
Anderung des Landeswahlgesetzes vom 20. Dezember 2024 (GVBI. v. 11 .10.2019, S.
2e7).

- die Landeswahlordnung (LWO) vom 07. Juni 1990 (GVBI. S. 153), zuletztgeändert durch
Artikel 1 der Verordnung vom 07. Januar 2021 (GVBI. S. 21).

Dezeit befinden sich erforderliche Anpassungen und Anderungen des
Landeswahlgesetzes und der Landeswahlordnung in der Vorbereitung. Auf wesentliche

5/6



331

Anderungen wird - unmittelbar nach Veröffentlichung im Gesetz- und Verordnungsblatt für
Rheinland-Pfalz - im lnternetangebot des Landeswahlleiters sowie in den einschlägigen
I nformationsbroschü ren hingewiesen.

{ 0. Dienststelle der Kreiswahlleitung

Die Anschrift der Kreiswahlleitung lautet:

Kreiswahlleitung für den Wahlkreis

40 Donnersberg

Uh landstraße 2/Postfa ch 1 280

67 292167 285 Kirchheimbolanden

Kirchheimbolanden, 20.05.2025

Kreiswahlleitung des Wah lkreises

40 Donnersberg

%^.*a-i
(Guth)
Landrat
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